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A n fr a. g e b e a n t w 0 r t~n S 

Eine heute e1ngebl'achte Anfrage der Abg. M a,c h u n 21; e und Genossen, 
betreffend die Untersuohungverschiedener Vorkommnisse in Wiener Neustadt beim 

Zusammenbruch 1945, ha~ Bundesminister für Inneres 'R e 1 m "e r naohstehend be­
antwortet: 

Die Herren Abg. M a Cl h u nz IV und Genossen haben an mich eine ,Anfrage ge­

richtet, die sieh mit a~nBesohuldigungen in ~ Presse besohäftigt, welche in den 

letzten Tagen gegen den :Bül'gefrmeister von Wiener Neust.dt,liudo1f Wehrl.. erhoben 
, ' , . 

worden sind. 

In Beantwortung dieser Anfrage stelle ich fest: 
\ .. , \ 

Aus einem sohriftliohen Bert'oht, den mir Bürgerm.eister Wehrl heute vorgelegt 
, hat und der mit absohriftlichen Belegen versehen ist, ist u.a. folgendes zu entneh­

men: 

Nach dem Einmarsoh der Sowjettruppen am 3.April 1~45 in Wiener Neustadt wurde 
Rudolf Wehrl von dem sowjetischen Stadtkommandanten für die Stadt Wien~ Neustadt 

und für die Gemeinden der näheren Umgebung als Bezirksbürgermeister eingesetzt. Es 
ist a.llgemein bekannt, dass zum Zeitpunkte, des Einmarsches der Sowjettruppen in 

I 

Wiener Neusta.dt nur 900 Einwohner gezählt wurden und dass von den Häusern der Stadt 
, ! 

- nUl" 18 o~e Bombenschaden geblieben sind. 
Der sowjetische Stadtkommandant beauftragte den eingesetzten :Sürgtlrmeister 

Wehrl, die zivile Verwaltung im Stadtgebiet einzuriohten. Auf die Erriohtung und 

Einrichtung der politischen Polizei ha.tte er keinen Einflus$. Diese wurde von der . ( 

Kommandantur aus den Reiben der kommunistischen Part~i und im Zusammenwirken mit die-

ser,bestellt. 
~ürgermeister Wehrl versuchte in der Folge, die ihm übertragene eingesohränkte 

Ver:f'ügungsgewalt im 'Interesse der Bevölkerung, die a.n allem Not litt, zu erweitern. 

Mit einem Sta.b von Mitarbeitern bemühte er sich Tag für Tag, diese Not zu lindern, 
. I 

die Härten der Besatzungsmacbt zu mildern und von ihr humanere Verfügungen zu errei-

chen. Da ibm jedoch nur ein sehr geringes Interventionsreoht zustand, hatten seine 

Bemühungen ebenso wie seine mannhaften Widerstände gegen militäriscbe Willkürakte 
nur selten Erfolg.' -,~ 

Der Stadtkommandant setzte für die Durohführung politi~ber Aufträge - ähnlich 
, I 

Wie es in Wien beim Einmarsoh Wal' - eine politische Polizei ein mit einem Po11zeilei-
tel', der dem Stadtkommandanten bekanntgegeben wurde und auf dessen Ernennung sowie 

auf dessen Massna.hmen dem Bürgermeister kein Einfluss eingeräumt wurde. 
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Diese politisohe folizei errichtete in Wiener Neusta.dt 1m Auftrag der 

sowjetischen Stadtkommanda.nten in der sogenannten Zehnervorstadt ein~rbeitslager. 

In dieses La.ger kamen jene Personen, ~ie die politisohe Polizei als '~ationalso­

zialisten" oder als "politisch unverlässlich"bezeichnete. Die Entscheidungen 

darüber, wer ins Lager musst~ oder wer auS ihm wieder zu entlassen set, konnte 

der Bürgermeister niOht im geringsten beeinflussen. 

Als sich in Wiener Neustadt herumspraoh, dass man die Lagerinsassen unmensch­

lich behandle, wollte die Gemeindeverwaltung duroh ihre Amtsorgane die im Lager 
'. \ 

herrschenden Zustände erheben lassen. Dieser Versuch misslang. Der Lagerleiter 

~i$sS nämlich 'den Bürgermeister Wehr~ wissen, man würde das Betreten des Lagers 

~it Gewalt verhindern, selbst wenn es sich um Amt~organe der Gemeinde handeln 

sollte. 

Was die Anfrage hinsiohtlich der Intervention des Bürgermeisters Wehrl bezü~ 

lieh Freilassung seines Sohnes betrifft, sei aus dem schriftlichen Bericht des 

Bürgermeisters folgendes festgestellt: 

1. Wehrl erfuhr am 8.Juni 1945 durch andere Kriegsgefangene, die aus dem 

Lager in Ödenburgausgebroohen waren, dass sein Sohn in Ödenburg als Kriegsgefan­

gener interniert, ist. Er bemühte sich als Va.ter um seine Freilassung und erreichte 

über seine persönliche Bitte beim Stadtkomma~danten von Wiener Neustadt eine 

Befürwortung an den" Kommandanten des Gefangenenlagers Ödenburg. Auf Grund dieser 

Bofürwortung spraoh Wehrl beim russisohen Kommandanten des Lagers Ödenburg vor und 

konnte nach Rückfrage beim Stadtkommandanten in Wiener Neustadt die,Freilassung 

seines Sohnes erwirken. 

2. Der Vorwurf, Wehrl hätte seinen Sohn gegen näftl1.nge aus dem Gefangenen­

lager der po1itisohen Polizei bzw. der Stadtkommandantur Wiener Neustadt umge­

tauscht, wird von Wehrl in seinem Berioht' zurüokgewiesen. Der Vorwurf ist offenbar 

Qarauf zurückzuführen, dass ungefähr zur gleichen Zeit eine ÜbersteIlung von Häft­

lingen naoh Ödenburg, jedoch ohne irgendeine Einflussnahme Wehrls, erfolgte. 
Der Gedanke eines Austausches, des Sohnes Wehr1e mit Häftlingen in Wiener Neustadt 

war a.us der Perspektive der damaligen Zeit sehon deshalb äbsurd, weil sowohl die 

Hälftlinge in Wiener Neustadt als auoh jene in Ödenburg unmittelbar nur der Verfü~ 

gung der Besatzungsmacht unterstanden und naoh den damaligen Verhältnissen jederZeit 

die Möglichkeit bGstand, jeden in Gewahrsam zu nehmen oder irgendwohin abzutrans-­

portieren. Nach dem Berieht- des damaligen PolizeileitGrs vom 20. April 1945 gi~gen 

damals''täglich 600 'bis 1.000 Personen duroh Wiener Neustadt in die Auffanglager 

nach Ödenburg. Alle Verhaftungon, Transporte usw. ertol~en nach 'dem Gutdünken des 

Stadtkommandanten. Dem ~ürgermeister W~hrl stand diesbezüglioh ein Einfluss über­
haupt nioht zu. 
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Na.ch denvorgeno~nen Erhebun~en stammen die Anschuldigungen gegen We~l 
von Personen, die si~h durch ihre Tätigkeit 1m Ja.~e 1945 als tagerleiter der 
in Wiener Neusta.dt eingerichteten Arbeitslage~ unrühmlich" hervorgetan ha.ben und 
nunmehr bestrebt sind, die gagen sie erhobenen Anschuldigungen durch Angriffe a.uf 
Bürgermeister Wehrl von sich abzuwälzen. 

Im übrigen werden die Sichel'heitsbehörden, die über Auftrag des Gerichtes 
ohnehin Erhebungen pflegen, den vorliegenden Sa.chverhalt restlos zu klären ha.ben • . . 

-.-.-.~ .. 

365/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




